
Anmerkungen zur Pressemitteilung des BfN bezüglich des Gutachtens zum Wald-

Wild-Konflikt.  (Verfasser: Werner Schmitt) 

 

Zur propagierten Wald-Wild-Problematik hat das Bundesamt für Naturschutz gemeinsam mit der 

Arbeitsgemeinschaft naturgemäße Waldwirtschaft und dem Deutschen Forstwirtschaftsrat ein 175-

seitiges Gutachten erstellen lassen.   

Kernaussage des vorliegenden Gutachtens  ist, dass überhöhte Schalenwildbestände in weiten 

Teilen der deutschen Wälder zu ökologischen und ökonomischen Schäden führen. Als Ursache hat 

man den Wildverbiss ausgemacht. 

Die Aussage ist nicht nur unhaltbar; sie ist falsch. 

Als Quelle werden überwiegend auch die Ergebnisse der Bundeswaldinventur zitiert. Allerdings nur 

die Fakten, die zum vom Auftraggeber gewünschten  Ergebnis führen. Die Bundeswaldinventur 

wird vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Umwelt durchgeführt, und gilt als 

'unentbehrliche Grundlage'  unter anderem für forstpolitische Entscheidungen hinsichtlich der 

nachhaltigen Nutzung und des Waldschutzes. 

Macht man sich die Mühe, die Bundeswaldinventur genauer zu studieren und gleicht diese mit den 

Ergebnissen des Gutachtens ab, gewinnt man völlig gegenteilige Einsichten und reibt sich 

verwundert die Augen, wie ein Gutachten durch Auslassen zielführender Fakten manipuliert 

werden kann. 

Bei der Kernaussage, dass 20 % aller für den Waldaufbau erforderlichen Jungpflanzen verbissen 

sind, hätte die konsequente Schlussfolgerung sein müssen, dass 80 % der Pflanzen unverbissen 

sind.  

Weiter wird behauptet, durch den Verbiss sei ein gemischter Waldaufbau gefährdet. Das Gegenteil 

ist der Fall. Laut Bundeswaldinventur beträgt der Mischwaldanteil bereits 73 % der bundesweiten 

Waldfläche, mit zunehmendem Trend. Weiter stellt die Bundeswaldinventur fest, dass der 

Waldanteil sich weiter zugunsten der Laubäume entwickelt hat.  

 

Ökologische Schäden 

Im 'Waldbericht der Bundesregierung 2009' werden die Gefährdungsfaktoren für die 

Waldökosysteme im einzelnen benannt. Als bedeutsamster Belastungsfaktor werden 

Schadstoffeinträge hervorgehoben, die als erhebliche Gefahr für die Erhaltung der vielfältigen 

Waldfunktionen dargestellt werden. Neben den durch Schadstoffeinträge verursachten Schäden 

werden neben sieben anderen Faktoren auch Schäden durch Wildverbiss aufgeführt.  

Im vorliegenden Gutachten werden jedoch die Verbisschäden in dramatischer Weise in den 

ökologischen Vordergrund gerückt.  Umfangreiche wissenschaftliche Forschungsergebnisse zur 

theoretischen und praktischen Forstwirtschaft werden auf dem  Altar ökologischer Ideologie 

geopfert. Mit dem Wort Ökologie kann man seit den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts 

trefflich alle nicht ins ideologische Schema passenden Forschungsergebnisse auch der 



Wildbiologie und der Jagdwissenschaft ad absurdum führen. Für Wild und Wald scheint man 

bewusst zu ignorieren, dass die Ökologie ein Teil der Biologie ist, die die Wechselwirkung der 

Organismen untereinander und die Wechselwirkung der Organismen zur unbelebten Natur 

bestimmt. ' Die Wechselwirkung bezieht sich auf die Überschneidung der Biologie mit anderen 

Disziplinen der Natur- und Geowissenschaften.'  

Es würde zu weit führen, hier im Detail zu zitieren. Das Gutachten selbst strotzt nur vor solchen 

Einzelheiten und verschleiert damit die wesentlichen für Wild und Wald relevanten Ergebnisse.  

So mutet es grotesk an, dass bei 80 % unverbissenen Pflanzen, die für den Waldaufbau 

verbleiben, ein ökologischer Schaden entstehen soll. 

Beispielsweise werden auf einem ha Naturverjüngung der Buche nach Wildverbiss und natürlicher 

Selektion 80.000 Pflanzen in den Waldaufbau entlassen, bei einem Betriebsziel  von etwa 150 

Bäumen für die  Endnutzung. Bei der Fichte sind es 64.000 Pflanzen je ha und einem Ernteziel 

von ca. 250 Bäumen. 

          Tabelle Baumartenverjüngung 

 

 

Die Pflanzenanzahl  wurde durch mehrmalige Zählung und an verschiedenen Forstorten ermittelt.  

 

Naturverjüngung

Buche

Wuchshöhe Anzahl Anzahl Verbiss verbleibend Ernteziel

cm je qm je ha 20% je ha je ha

 im Mittel

 

30 20-30 250.000 40.000 210.000 150

50 12-20 160.000 32.000 128.000 150

100 8-12 100.000 20.000 80.000 150

Fichte

Wuchshöhe Anzahl Anzahl Verbiss verbleibend Ernteziel

cm je qm je ha 20% je ha je ha

im Mittel

30 12-30 210.000 42.000 172.000 250

50 10-12 110.000 22.000 88.000 250

100 6-10 80.000 16.000 64.000 250

Künstliche Verjüngung

Kategorie Buche Fichte

Anzahl 6.000 3000

je ha

Verbiss 1.200 600

20%

verbleibend 4.800 2.400



 

'Ordnungsgemäße', stufige Buchenverjüngung mit ausreichendem Lichteinfall. 

 

 

'Ordnungsgemäße', stufige Fichtennaturverjüngung mit Einzelschutz von Weißtannen. 

 



 

 

Jeder halbwegs mit dem Sachverhalt Beschäftigte wird niemals annehmen können, dass hier 

ökologischer Schaden entstehen könnte, sprich 'die Biodiversität der Wälder, ihre 

Kohlenstoffspeicher- und Schutzfunktion gefährden'. Hier stellt sich auch die Frage, ob die seit fast 

zwei Jahrhunderten betriebene Forstwirtschaft mit ihren Monokulturen nicht mehr ökologische 

Schäden verursacht hat als die jetzige, stetig fortschreitende  Begründung von Mischwäldern.  

 

'Ökologische' Forstwirtschaft mit ökonomischen Auswirkungen im Staatsforst.   

 

Der heute in diesem Zusammenhang oft verwendete Begriff der Nachhaltigkeit wird 

überstrapaziert. Wäre in der Vergangenheit, als man den Begriff der Nachhaltigkeit noch nicht 

kannte,  nicht auch vorausschauend (ein anderer Begriff für Nachhaltigkeit)  gewirtschaftet worden, 

hätte man heute möglicherweise keinen Wald mehr. Er ist aber erfreulicher Weise noch da. Ob 

dies etwa den Forstideologen entgangen ist? 

Ökologische Schäden werden ebenfalls in der Bundeswaldinventur dargestellt. Herausgehoben 

werden dabei die Schäden, die der Forst selbst verursacht. So überwiegen bei weitem die  Fäll-

und Rückeschäden.  Sie summieren auf  zur Zeit 25,7 % , zunehmend mit dem Alter der Bestände.  

Weitaus größere ökologische (und in der Folge auch wirtschaftliche) Schäden sind durch die 

festgestellten Kronenverlichtungen zu erwarten, die bei der Waldzustandserhebung mit 64 % 



ermittelt wurden. Insbesondere hat sich der Kronenzustand der Buche stark verschlechtert. Wie 

durch Wildverbiss alle anderen Umweltfaktoren, die Einfluss auf die Waldverjüngung haben, 

überlagert werden sollen, erschließt sich wohl nur den Gutachtern selbst. Man kann diese 

Schlussfolgerung -bei allerhöchster  Toleranz-  nur noch als ideologisch begründet akzeptieren. 

Andernfalls müsste man hier von -gelinde gesagt- bewusster  Irreführung sprechen, wenn man das 

Wort Betrug wegen möglicher rechtlicher Folgen vermeiden möchte.  

Bei allen für die Waldökologie negativen Einflüsse ist der Einfluss des Wildes durch Verbiss 

nachweislich ohne Bedeutung (s. auch 'Das waldbauliche Betriebsziel'). Dies wird auch durch die 

Betrachtung der ökonomischen Auswirkungen belegt.    

 

Ökonomische Schäden 

Wie bei allen dieses Thema behandelnden Publikationen, sei es von Seiten des Staatsforstes, der 

ANW, der Vereinigung der Privatwaldbesitzer oder Naturschutzorganisationen dienen als Basis für 

diesbezügliche Untersuchungen die waldbaulichen Gutachten bzw. -je nach Bundesland 

unterschiedlich- die Verbissgutachten. Je nach ermitteltem Gefährdungsgrad wird die Erreichung 

des waldbaulichen Betriebszieles in Frage gestellt.  

Die hier ermittelten Daten werden jedoch niemals in Bezug gesetzt zum monetären waldbaulichen 

Betriebsziel bzw. zu der Anzahl der für den Waldaufbau erforderlichen Pflanzen. Dies wäre aber 

der einzige methodisch richtige Ansatz.  Erst im zweiten Anlauf wäre dann die Betrachtung fällig, 

ob Verbissschäden tatsächlich zu den propagierten Schäden führen. Hierzu gibt es eindeutige 

wissenschaftliche Untersuchungen (Forstl. Bundesversuchsanstalt Wien) die belegen, dass bei 

ordnungsgemäßer betriebener Forstwirtschaft keine wirtschaftlichen Schäden zu befürchten sind, 

die außerhalb der vom Gesetzgeber vorgegebenen Toleranzen liegen.  

Bei gewollter Naturverjüngung  reicht es nicht aus, sich hier allein auf durch Windwurf 

entstandene sogenannte Lichtkegel zu beschränken. Dies provoziert in der Tat 

Verbissschäden, weil hier gegenüber dem lichtarmen Hochwald die Vegetation explodiert. 

Wird dann um diesen engen Bereich noch ein Gatter errichtet, entstehen hier nicht nur 

Zwangswechsel, sondern in der Peripherie wird der Verbissdruck zwangsläufig steigen. In 

diesen Bereichen werden dann von Seiten des Forstes die beliebten Waldbegehungen 

durchgeführt und die Zustände 'zielführend' dokumentiert.  

Naturverjüngung braucht Licht. Deshalb müssen bei gewollter Verjüngung die 

entstandenen Lichtkegel durch entsprechende Eingriffe in den Altbestand erweitert 

werden. Unterbleibt dies, kann bei gewünschter Verjüngung nicht von ordnungsgemäßer 

Forstwirtschaft gesprochen werden. Aber gerade hier wird die zögerliche Waldverjüngung 

dann mit Wildverbiss begründet. 

 

 



 

 

 

Scharf abgegrenzte Buchennaturverjüngung wegen ungenügender Auflichtung des Altbestandes.  

 

Wie wenig sinnvoll ein Gatter sein kann, ist auf dem nächsten Foto zu erkennen. Hier wurde 

versucht, eine Naturverjüngung von Weißtannen zu begründen. Allerdings wurde versäumt, durch 

forstliche Maßnahmen den auch für die Weißtanne  notwendigen Mindestlichteinfall zu 

gewährleisten. Deutlich sieht man, dass auch im angrenzenden Buchenhochwald aus dem 

gleichen Grund noch keine Naturverjüngung aufkommen konnte. 

Hier wurde sowohl ökologisch gesündigt als auch ein Gatter errichtet, dass nur bei 

ordnungsgemäßer Forstwirtschaft ökonomisch zu verantworten gewesen wäre. Das relativ große 

Gatter wurde nach Errichtung wohl 'vergessen' und sich selbst überlassen. Nach Windwurf und 

Beschädigung setzt sich nun die Natur durch, mit der Hinterlassenschaft eines für das Wild 

verhängnisvollen Drahtgeflechtes.  

 

 

 

 

 

 



 

Versuch einer Naturverjüngung mit Weißtannen hinter Gatter, ohne notwendige Auflichtung des Altbestandes. 

 

Aufkommende Fichtennaturverjüngung mit deutlicher Abgrenzung zum schattigen Altbestand.  

 



 

 

In weiträumig angelegten dichten Naturverjüngungen von Buche und Fichte hält sich Reh- und 

Rotwild ab einer bestimmten 'Bauchhöhe' höchst ungern auf. Verbiss findet man nur an der 

Peripherie der Verjüngungsflächen. Erst ab einer bestimmten Pflanzenhöhe und altersbedingter 

Auflichtung werden sie vom Wild wieder als Einstand angenommen.   

Bürstendichte Buchenverjüngung mit Fichtenaufwuchs, noch unattraktiv als Einstand. 

Im Gutachten werden weiter die finanziellen Einbußen durch Entmischung anderer Baumarten 

dramatisch in den Fokus gestellt. Auch diese Aussage ist pauschal und hält keiner Nachprüfung 

stand. Bei Einbringung von Mischbaumarten kommt es wesentlich auf die Zusammensetzung mit 

den natürlich vorhandenen Baumarten an. Sie müssen standortgerecht sein. Standortgerecht 

heißt, klimaverträglich, bodenverträglich, höhenverträglich usw. Vor allem muß der 

Konkurrenzdruck mit den Hauptbaumarten und deren Wuchsfreudigkeit über die gesamte 

Umtriebszeit berücksichtigt werden. Die infrage kommenden Baumarten werden in sogenannten 

Forsteinrichtungswerken über eine Dekade festgelegt. Eine Einbeziehung in die waldbaulichen 

Gutachten muss sich demnach ebenfalls auf die verbleibende Anzahl der für die gewünschten 

Mischbaumarten erforderlichen Pflanzen beziehen. Der Verbiss durch Reh- bzw. Rotwild bewegt 

sich nachweisbar im Bereich von Buche und Fichte und bleibt damit ohne Auswirkungen auf das 

ökonomische  waldbauliche Betriebsziel. Hier von ökologischen Schäden zu sprechen, kommt 

einer Leugnung der Ergebnisse der Bundeswaldinventur gleich. Setzt man den durch die  

Bundeswaldinventur festgestellten Wildverbiss in Bezug zum monetären  waldbaulichen 

Betriebsziel, ergibt sich  bei der Buche  ein Verlust von 0,39 % je ha zum monetären Betriebsziel 



(100 %). Bei der Fichte beträgt der ermittelte Schaden lediglich 0,05 % je ha. (s. FAWF Rheinland-

Pfalz) 

Fazit 

Im letzten Absatz der Pressemitteilung des BfN wird angemahnt, einschlägige gesetzliche 

Bestimmungen zu überarbeiten, um gemeinsam mit den Jägern Lösungen zu finden. Insbesondere 

durch  Einschränkung der Wildfütterung, Anpassung von Jagdzeiten, Erhöhung der 

Abschusspläne, Einführung effektiver Jagdmethoden usw. Diese Vorschläge sind hinreichend 

bekannt und gehören u.a. zum Glaubensbekenntnis von ANW und ÖJV. Mit diesem Ansinnen wird 

man bei der Jägerschaft allerdings kein Gehör finden. Denn solange noch ein Reh im Wald ist, 

wird man Verbisschaden finden.  

Will man gesetzliche Bestimmungen ändern, muss bei den waldbaulichen Gutachten der Anfang 

gemacht werden. Diese müssen darauf abgestellt sein festzustellen, wie viele Bäume bei Verbiss- 

oder Schälschaden dem Waldbaufbau unter Voraussetzung ordnungsgemäßer Forstwirtschaft 

verbleiben. Erst dann kann ermittelt werden, ob ein ökonomischer Schaden zu erwarten ist. In der 

Folge wäre dann über eine schwerpunktmäßige Bejagung bzw. Erhöhung der Abschusspläne 

nachzudenken. Nur in dieser logischen Reihenfolge ist die Jägerschaft bereit, sich in die Pflicht 

nehmen zu lassen und zur 'Lösung' des 'Wald-Wild--Konfliktes', der keiner ist und von Ideologen 

herbeigeredet wurde, mitzuwirken. 

 

 

(Die Fotoaufnahmen entstanden in einem als  'gefährdet' eingestuften  Revier. Das Vorhandensein 

eines Gatter's reicht lt. ministerieller Anweisung bereits für dieses 'Prädikat' aus. )  


